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Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

C U R R I C U L A 
 

57. Schreibfehlerberichtigung für das Curriculum des Universitätslehrganges Behörden- 

und Gerichtsdolmetschen (MBl. vom 30.06.2016, 44. Stück, Nr. 313) 

 
1) Der Titel des Curriculums lautet richtigerweise: 
 
„ Dolmetschen für Gerichte und Behörden.“ 
 
Im gesamten Curriculum ist diese Anpassung vorzunehmen. 
 
2) § 11 Abs 3 lautet richtigerweise: 
 
„(3) Den Absolventinnen und Absolventen des Universitätslehrgangs „Dolmetschen für 
Gerichte und Behörden“ wird die akademische Bezeichnung „Akademische 
Behördendolmetscherin“ oder „Akademischer Behördendolmetscher“ 
verliehen.“  
 

Im Namen des Senats: 
Der Vorsitzende der Curricularkommission 
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